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RS OGH 1969/4/30 6Ob99/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1969

Norm

ABGB §366 A

ABGB §1431

Rechtssatz

Wer nach § 367 ABGB redlich Eigentum an einem gestohlenen PKW erwirbt, in rechtsirriger Befolgung einer

strafgerichtlichen Verfügung jedoch das Fahrzeug sodann dem Bestohlenen übergibt, hat gegenüber letzterem sowohl

aus dem Grunde des Eigentums als auch nach § 1431 ABGB einen Rückforderungsanspruch.
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